
 
 

Protokoll des Bachelorkolloquiums im Studiengang  
Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis (B.A.)i 

 

1. Daten der/des Studierenden 

Name:       Vorname:       

Matrikel-Nr.:         
 

2. Prüfende 

Erstprüfende/r:       Zweitprüfende/r:       
 

3. Termin der Prüfungii 

Datum:       Raum:       

Uhrzeit:         
 

4. Thema / Fragestellungiii   Ausführungen der/des Studierenden 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema / Fragestellung    Ausführungen der/des Studierenden 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bewertung der Prüfungsleistung 
 

Bewertungiv:    

Bemerkungen:    

   

      

  

 
 

(Datum)  (Unterschrift Erstprüfende/r)  (Unterschrift Zweitprüfende/r) 

      

                                                           
i
 „Zum Bachelorkolloquium wird zugelassen, wer ein ordnungsgemäßes Studium nachweist“ und „die Bachelorarbeit 

mit mindestens „ausreichend“ (4,0) abgeschlossen hat“ § 27 Abs. 2 PO. 
ii
 Nach Absprache mit den Prüfenden. Dauer: 30 Minuten 

iii
 Kurze Wiedergabe der Prüfungsinhalte. 

iv
 Noten: sehr gut (1,0;1,3), gut (1,7;2,0;2,3), befriedigend (2,7;3,0;3,3), ausreichend (3,7;4,0), nicht ausreichend (5,0). 


